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Erntedank mit guter Nachricht
Es begann in den letzten Augustwochen. Immer wieder erschienen Men-
schen auf dem Pfarrhof in Lenz – im Gepäck alte Skier, Vasen, Kinderspiel-
zeug oder nostalgische Fotoapparate. Langsam aber sicher füllte sich ein
Raum im Nebengebäude. Am Freitag vor dem Erntedankfest packten ein
paar engagierte Frauen die gesammelten Trödelstücke in die Scheune und
bereiteten alles für die Trödelversteigerung am Sonntagnachmittag vor.
Auch am Sonnabend war ein reges Treiben in Kirche und Hof zu spüren –
die Kirche wurde für den Erntedankgottesdienst mit Kürbissen, Peperoni
und Hopfenranken geschmückt. 
Dann war es soweit. Nachdem der Vormittag kalt und nass nicht unbedingt
ein einladendes Wetter bereithielt, sah es nachmittags ganz anders aus. In
der voll besetzten Lenzer Kirche feierten wir gemeinsam einen fröhlich-fest-
lichen Erntedankgottesdienst. Nun wissen wir auch, wie viele Kerne eine
große Sonnenblume besitzt... Unser Gemeindepädagoge Michael Bergk
und Pfarrerin Sarah Zehme segneten die Schulanfänger ein, und gaben Ih-
nen einen guten Wunsch mit in den neuen Abschnitt ihres Lebens.
Anschließend trafen sich alle auf dem Pfarrhof. Bei reichlich selbstgeba-
ckenem Kuchen, einem Bonbonmann für die Kinder und viel Möglichkeit
zum Austausch gab es dann Trödel aus vielen verschiedenen Haushalten
unserer Gemeinde zu ersteigern. Über 600 Euro kamen so zusammen. Das
ist auch gut so, denn – das war die Information des Tages – ab nächstem

Jahr werden mit größ-
ter Wahrscheinlichkeit
die Fassade und das
Dach der Lenzer Kir-
che saniert! Fest steht schon, dass die sächsische Landeskirche bereit ist,
dieses Bauvorhaben sehr kräftig zu fördern. Immerhin reden wir hier
von einer veranschlagten Gesamtsumme in Höhe von 435.310 Euro. Da
wir merken, dass unsere St. Peterkirche in Lenz für viele eine Herzens-
sache ist, sind wir guter Hoffnung, dass wir als Gemeinde und Kirch-
gemeinde die angesetzten 20.000 Euro an Spenden sammeln können.
Sollte es daran scheitern? Wir glauben nicht und freuen uns über jede
größere, aber auch kleinere Spende, die hilft, dass aus unserer St. Pe-
terkirche in Lenz wieder ein Schmuckstück wird. Wir alle sind gefragt.
Den ersten Schritt haben wir mit an die 1000 Euro Spenden am Ernte-
danknachmittag gemacht. Nun schauen wir, wer nachzieht.  

Wenn Sie mithelfen wollen freuen wir uns über eine Spende: 

Empfänger: Kassenverwaltung Dresden
IBAN: DE59 3506 0190 1667 2090 44
BIC: GENODED1DKD
Verwendungszweck: Kirchensanierung Lenz RT 1682
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Meldeamt Priestewitz

Widerspruch gegen den automatisierten Abruf 
einfacher Melderegisterauskünfte über das Internet 

gemäß § 32 Abs. 4 Sächsisches Meldegesetz (SächsMG)

Einfache Melderegisterauskünfte können unter den Vorausset-
zungen des § 32 Abs. 2 SächsMG auch mittels automatisierten
Abrufs über das Internet erteilt werden.

Der automatisierte Abruf erfolgt seit 5. Januar 2009 über das
Internet aus dem Kommunalen Kernmelderegister (KKM). 

Wir weisen daraufhin, dass Betroffene gemäß § 32 Abs. 4
SächsMG gegen die Erteilung der einfachen Melderegisteraus-
kunft im Wege des automatisierten Abrufs über das Internet
Widerspruch einlegen können. Liegt ein Widerspruch vor, ist
diese Form der Auskunftserteilung unzulässig.  

Der Widerspruch kann bei der Gemeindeverwaltung Prieste-
witz, Staudaer Str. 1, 01561 Priestewitz schriftlich oder zur Nie-
derschrift erhoben werden. Vordrucke werden im Einwohner-
meldeamt, Zimmer 108 bereitgehalten.

Frentzen, Bürgermeisterin

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Meldeamt Priestewitz
Datenübermittlung an das

Bundesamt für Wehrverwaltung

Mit der Neuregelung des § 58 c Soldatengesetz i.V.m. § 2 a 2.
Bundesmeldedaten- übermittlungsverordnung werden die Mel-
debehörden verpflichtet, dem Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr jährlich bis zum 31. März Daten von
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit zu übermitteln, die
im nächsten Jahr volljährig werden. Die Datenerhebung dient
dazu, Adressen zu erhalten, um potentiellen Rekruten Infor-
mationsmaterial über die Streitkräfte zukommen zu lassen. 

Den Betroffenen wird ein Widerspruchsrecht gegen die Daten-
übermittlung zu diesem Zweck eingeräumt. In diesem Zusam-
menhang wurde das Melderechtsrahmengesetz (§18 Abs.7
MRRG) angepasst. Der Widerspruch ist im Meldeamt der Ge-
meindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Str. 1, 01561 Prieste-
witz schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Hinweis: Mit der Änderung der 2. Bundesmeldedatenüber-
mittlungsverordnung (Art. 10 Wehrrechtsänderungsgesetz)
wird die regelmäßige Datenübermittlung der Meldebehörde an
die Kreiswehrersatzämter zum Zwecke der Musterungsvorbe-
reitung und der Wehr- und Zivilüberwachung nach § 24a Wehr-
pflichtgesetz und § 23 Zivildienstgesetz nur noch im Span-
nungs- und Verteidigungsfall für anwendbar erklärt und somit
ab dem 01. Juli 2011 ausgesetzt. Hintergrund dieser Regelung
ist die Aussetzung der Wehrpflicht.

Frentzen, Bürgermeisterin

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Ende August informierte die Volksbank Raiffeisenbank Meißen
Großenhain eG die Gemeindeverwaltung über die anstehende
Zusammenlegung der Geschäftsstellen Priestewitz und Gro-
ßenhain zum 30.9.2015. Als Beweggründe wurden angeführt,
dass zum einen die lokalen Bankkunden das erweiterte Ser-
viceangebot des Online-Geschäfts stark nutzen und sich ent-
sprechend ihres Einkaufsverhaltens an den großen Versor-
gungszentren Meißen und Großenhain orientieren und damit
die dort befindlichen Geschäftsstellen frequentieren. 
Zum anderen ist die Volksbank Raiffeisenbank Meißen Gro-
ßenhain eG durch gesetzliche Änderungen (z.B. Echtheitsprü-
fung im Barverkehr) gezwungen, hohe Investitionen in die SB-
Technik vor Ort vorzunehmen. Die Geschäftsstelle Priestewitz
ist folglich bei nur 24 Bar-Transaktionen am Tag nicht mehr wirt-
schaftlich zu betreiben. Alternative Lösungen wurden bespro-
chen, konnten jedoch auf Grund gesetzlicher Rahmenbedin-
gungen nicht umgesetzt werden. Im Ergebnis erfolgte eine
Zusammenlegung nach Großenhain. 
Alle Priestewitzer Kunden wurden schriftlich über diesen Schritt
informiert und werden in den anderen Geschäftsstellen der
Bank weiter betreut. 

Der PAKETERIA-POST-Briefkasten wird neben das Priestewitzer
Gemeindeamt umgesetzt. 

Frentzen, Bürgermeisterin

Diebstahl von Verkehrsschildern
im Gemeindegebiet

In den letzten Monaten verzeichnete die Gemeinde Priestewitz
einen erhöhten Diebstahl an Verkehrsschildern.

Besonders häufig gestohlen wurde das Verkehrsschild VZ 260
und VZ 251 mit dem Zusatzzeichen „Land- und Forstwirt-
schaftlicher Verkehr frei!“. Diese Schilder wurden z. B. am Feld-
weg Böhla Richtung Jessen und Strießen Richtung Großenhain
entwendet.
Beliebtes Verkehrschild bei Dieben ist auch das VZ 274 „Höchst-
zulässige Geschwindigkeit“ „30“ und „50“ wie es beispiels-
weise am Bahnübergang Strießen unberechtigt angeeignet
wurde.

Da die Entwendung eines Verkehrszeichens Diebstahl nach
§ 242 Strafgesetzbuch (StGB) darstellt, wurden die Vorgänge
bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Die Zerstörung der Verkehrseinrichtungen stellen gemäß
§ 315b StGB gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr dar.
Sie gefährden die Verkehrssicherheit. Des Weiteren stellen sie
eine Schädigung öffentlichen Eigentums dar.

Sachdienliche Hinweise zu den Vorkommnissen nimmt die Ge-
meindeverwaltung Priestewitz unter 03522/51140 entgegen.

Frentzen, Bürgermeisterin

PRIESTEWITZ 

Termin Gemeinderatssitzung 2015
Die nächste Gemeinderatssitzung 2015 findet voraussichtlich
am Mittwoch, dem 28. Oktober 2015, 19 Uhr
in der Gemeindeverwaltung Priestewitz statt.
Den tatsächlichen Termin und die Tagesordnung dazu entneh-
men Sie bitte den Bekanntmachungen in den Schaukästen.

Frentzen, Bürgermeisterin



3

A M T S B L AT T ·  GEMEINDE PRIESTEWITZ  ·  5. OKTOBER 2015

Beschluss-Nr. 93/15
Bestätigung der Tagesordnung 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 94/15
Bestätigung der Niederschrift vom 29.07.2015
Abstimmung: Ja: 9 Nein: 0 Enthaltungen: 5

Beschluss-Nr. 95/15
Abwägungsbeschluss zum Entwurf der 1. Änderung des Be-
bauungsplanes „Rennbahn“ 
(s. öffentliche Bekanntmachung Amtsblatt September)
Abstimmung:  Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 96/15
Satzungsbeschluss zum Entwurf der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Rennbahn“ 
(s. öffentliche Bekanntmachung Amtsblatt September)
Abstimmung:  Ja: 13 Nein: 1 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 97/15 
Beschluss zur Vergabe der Bauleistung Gewässerinstandsetzung
und Aufweitung Grabenprofil Bierlichtbach Böhla in einer be-
schränkten Ausschreibung (Teilnehmerfestlegung)
Abstimmung:  Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 98/15 
Beauftragung der Bürgermeisterin zur Vergabe der Bauleistung
Gewässerinstandsetzung und Aufweitung Grabenprofil Bier-
lichtbach Böhla entsprechend der Wertung und Vergabeemp-
fehlung des Ingenieurbüros Arnold Consult AG 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 1 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 99/15 
Beschluss zur Vergabe der Bauleistung Ersatzneubau Hort an
der Grundschule – Los 8,   Malerarbeiten, in einer beschränk-
ten Ausschreibung (Teilnehmerfestlegung)
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 100/15
Beschluss zur Vergabe der Bauleistung Ersatzneubau Hort an
der Grundschule – Los 9, Bodenlegerarbeiten, in einer be-
schränkten Ausschreibung (Teilnehmerfestlegung)
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 101/15
Beschluss zur Vergabe der Bauleistung Ersatzneubau Hort an
der Grundschule – Los 14, Trockenbauarbeiten, in einer be-
schränkten Ausschreibung (Teilnehmerfestlegung)
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 102/15
Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vorha-
ben - Neubau eines Einfamilienhauses  -
Flurstück-Nr. 222/9 der Gemarkung Strießen 
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 103/15
Zustimmung zum Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen
des B-Plans „Staudaer Straße Ost“ gemäß § 31 Abs. 2 BauGB
für Flst. 70/8 der Gemarkung Stauda 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0
Ausschluss wegen Befangenheit 
gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO: 1

Beschlüsse des Gemeinderates
vom 26.8.2015

Beschluss-Nr. 104/15
Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vorha-
ben - Errichtung eines Kaltwintergartens auf vorh. Terrasse  -
Flurstück-Nr. 70/8 der Gemarkung Stauda 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0
Ausschluss wegen Befangenheit 
gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO:   1

Beschluss-Nr. 105/15
Zustimmung zum Antrag auf Vorbescheid für das Vorhaben -
Errichtung von zwei Einfamilienhäusern - Flurstück-Nr. 180 der
Gemarkung Laubach
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 106/15 
Personalbeschluss

Abstimmung: Ja: 12 Nein: 1 Enthaltungen: 1

Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins
In den Gemarkungen Blattersleben und Zottewitz sollen
Flurstücksgrenzen durch eine Katastervermessung nach §16
des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes bestimmt
werden.

Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne
des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Eigentümer, Erbbaube-
rechtigte und Nutzungsberechtigte der aufgeführten Flurstü-
cke sind Beteiligte des Verwaltungsverfahrens. Der Grenzter-
min ist die im §28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den entscheidungser-
heblichen Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der ermittelte
Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. Im
Anschluss erhalten die Beteiligten im Rahmen des §16 Abs.3
des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes Gelegen-
heit, sich zum Grenzverlauf zu äußern.

Anlass der Grenzbestimmung ist eine Katastervermessung
und Abmarkung im Zuge des Verfahrens der Ländlichen
Neuordnung Priestewitz West – Verfahrensnummer 270
111 (Aktenzeichen 6242/14).

Mit der Katastervermessung sollen Flurstücksgrenzen dem Lie-
genschaftskataster entsprechend in die Örtlichkeit übertragen
werden.

Der Grenztermin findet statt

für die Flurstücke: 123 der Gemarkung Blattersleben sowie
418, 422a, 427/2, 430, 431, 431a, 431b, 
431c, 461, 462, 463/1, 463/3, 464/1, 465,                  
466 und 467 der Gemarkung Zottewitz

am: Mittwoch, dem 28.10.2015 um 8.30 Uhr
in 01561 Priestewitz, Ortsteil Döschütz, 
Am Forst 13
(Ortsausgang Richtung Neuseußlitz!)

für die Flurstücke: 433/2, 433/4, 440, 441, 442, 443, 444, 
460/1, 489/2, 492, 493, 494, 495 und 500
der Gemarkung Zottewitz

am: Mittwoch, dem 28.10.2015 um10.30 Uhr
in 01561 Priestewitz, Ortsteil Döschütz, 
Am Forst 13
(Ortsausgang Richtung Neuseußlitz!)

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
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Musikalische Früherziehung
in Priestewitz
In der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ gibt
es für die Kinder die Möglichkeit, den Unterricht
in Musikalischer Früherziehung zu besuchen. 
Des Weiteren wird in der Kindertagesstätte „Regenbogen“ Vor-
schultanz angeboten. 
Der Unterricht wird durch die Lehrkräfte der Musikschule des
Landkreises Meißen erteilt, freie Plätze sind noch vorhanden. 
Weitere Informationen können im Musikschulbüro Riesa unter
der Telefonnummer 03525/733375 erfragt werden.

Leseclub für Schüler in Priestewitz
Alle Schüler unserer Gemeinde haben die Möglichkeit, an unse-
rem Leseclub in der Schule für Erziehungshilfe teilzunehmen.
Gefördert und unterstützt wird dieses Projekt von der Stiftung
Lesen in Mainz. Wir haben über 250 neue Bücher und digitale
Medien in unsere Bibliothek aufnehmen können. Sitzgelegen-
heiten und technische Geräte wurden ebenso gesponsert.
Betreut wird das Angebot von unserer ehrenamtlichen Mitarbei-
terin Frau Marina Fischer. Jeden Donnerstag von  13 bis 16 Uhr
bietet Frau Fischer Spiele, kreatives Basteln und Lesen an. An-
meldungen sind immer donnerstags möglich. Um dem wach-
senden Interesse unserer Kinder gerecht zu werden, wird noch
eine ehrenamtliche Mitarbeiterin für unseren Leseclub gesucht.
Eine Aufwandsentschädigung dafür wird erstattet.
Interessenten melden sich bitte unter:
Tel.: 03522/52 133 12 oder Mail: sfe.priestewitz@freenet.de

Öffnungszeiten Gemeinde
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Str. 1   
Montag und Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 u. 13.00 - 16.00 Uhr

Meldeamt · Telefon 03522/5114-16
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 13.00 - 16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag: geschlossen

Ich bitte die Beteiligten, ihren Personalausweis mitzubringen.
Die Beteiligten können sich auch durch eine(n) Bevollmächtig-
te(n) vertreten lassen. Diese(r) muss ihren/seinen Personalaus-
weis und eine vom Beteiligten unterschriebene schriftliche Voll-
macht vorlegen.

Ich weise die Beteiligten vorsorglich darauf hin, dass auch oh-
ne ihre Anwesenheit oder die Anwesenheit einer/eines von ih-
nen beauftragten Bevollmächtigten ihre Flurstücksgrenzen be-
stimmt werden können.

Klaus Krüger  Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Sörnewitzer Str. 66 A, 01689 Weinböhla, Email: vbk@gmx.de
Telefon: 035243/329 00, Fax: 035243/32902

Aufruf 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
mit den stetig steigenden Asylbewerberzahlen in Deutschland in
2015 stehen nun auch der Landkreis Meißen und die Kommunen
vor der gesetzlichen Herausforderung, geeignete kommunale
Unterbringungsmöglichkeiten bereitzuhalten. Die Unterbrin-
gungsmöglichkeiten in unserer Gemeinde sind nahezu erschöpft.
Aus diesem Grund werden Sie sofern Sie als privater Anbieter In-
teresse haben Wohnraum zur Verfügung zu stellen, höflichst um
Mithilfe gebeten. 
Interessenten können mit mtl., ortsüblicher Kaltmiete je nach La-
ge, Zustand und Ausstattung zw. 3,50 und 5 € pro m², bei mtl.
Vorauszahlung auf Nebenkosten mit 2,50 bis 3,50 € lt. veröf-
fentlichten Zahlen Landratsamt, rechnen. 
Kontakt: Gemeindeverwaltung 03522/51140 oder Kreisord-
nungsamt unter der Email ordnungsamt@kreis-meissen.de
bzw. Telefon: 03521/725-1402 Vielen Dank für Ihre Unterstüt-
zung!

Frentzen, Bürgermeisterin

Dresdner Heidebogen erhielt 
Anerkennungsurkunde für seine LES
Förderziele und ihre Umsetzer
Angesprochen sind Bürger, Unternehmen, Vereine und Kommu-
nen, die zur so genannten Gebietskulisse des Dresdner Heidebo-
gens gehören und ein Vorhaben umsetzen wollen, das zur LES
passt. Das breite Spektrum der Fördermöglichkeiten reicht vom
Bauen und Wohnen in unseren Dörfern über die Wirtschafts- und
Verkehrsinfrastruktur, nachhaltige Landnutzung, Naherholung
und Freizeit bis hin zu Bildung und Weiterbildung. Zu den Zielen
der Förderung gehört, die Abwanderung junger Leute zu brem-
sen, Neu- oder Wiederansiedlungen durch die Schaffung von
Wohneigentum zu unterstützen, Sport- und Freizeiteinrichtungen
zu entwickeln und zu fördern, Kleinst- und Kleinunternehmen bei
der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen,
durch die Schaffung und Sicherung von Bildungsangeboten für
junge Familien beste Bedingungen zu schaffen, eine attraktive
Naherholungsinfrastruktur zu entwickeln, bessere Versorgungs-
bedingungen für Ältere zu schaffen, der Schließung von Land-
arztpraxen entgegenzuwirken und manches mehr. 

Der 1. Aufruf – 2.8 Millionen Euro 
für den Dresdner Heidebogen
Bis zum 21.12.2015 ist nun Zeit, die Antragsunterlagen einzu-
reichen. „Es ist das beste, sich rechtzeitig mit dem Regionalma-
nagement in Verbindung zu setzen. Dieses prüft, ob und in wel-
ches Handlungsfeld das Vorhaben passen könnte und übergibt
an den Antragsteller eine Checkliste, welche Unterlagen benötigt
werden. 
Am 25. Januar 2016 trifft sich der Koordinierungkreis, der die
eingereichten Anträge bewertet und nach einem vom SMUL ge-
nehmigten Rankingverfahren in eine Rangliste einordnen. Die ins
Budget passenden Vorhaben werden beim Landratsamt, der so
genannten Bewilligungsbehörde eingereicht. Die Einführung des
Rankings mag manchem als zusätzliche bürokratische Hürde er-
scheinen. Sinn des Rankings ist, dass alle Förderschwerpunkte
ausgewogen bedient werden und das Budget zuerst für Vorha-
ben verwendet wird, die eine hohe Bedeutung für die Entwick-
lung der Region haben. Das war für die Fachbehörden ebenso
wie für die Erarbeiter der LES wichtig.
Wer es nicht schafft, seine Unterlagen bis zum ersten Stichtag
am 21.12.2015 zusammen zu stellen, hat die Möglichkeit sein
Vorhaben bei einem der weitere Aufrufe vorzustellen. 
Wer sich informieren möchte über Termine, Fördermöglichkeiten
und das Verfahren, kann dies unter www.heidebogen.eu/foer-
derung tun oder die Beratungsangebote des Regionalmanage-
ments kostenfrei in Anspruch nehmen.

Kontakt:  Regionalmanagement, Dresdner Heidebogen,  
August-Bebel-Str. 2, 01471 Radeburg
Tel. 035208/34781, info@heidebogen.eu, 
www.heidebogen.eu/foerderung 
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Für die vielen Glückwünsche, Geschenke
und Geldpräsente  möchte ich mich, 
auch im Namen meiner Eltern, 
anlässlich meines 

Schulanfanges 
am 22.8.2015
recht herzlich 
bedanken.

Anna Born
Altleis
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ESF-Projekt für Langzeitarbeitslose - 
Jobcenter sucht interessierte Arbeitgeber!

Im Rahmen der aktuellen Förderperiode des Europäischen Sozi-
alfonds (ESF) hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) ein Programm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit
aufgelegt, an dem sich das Jobcenter des Landkreises Meißen
beteiligt. Ziel des Projektes ist es, rund 100 langzeitarbeitslose,
erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte aus dem Landkreis
Meißen in möglichst dauerhafte, existenzsichernde Beschäfti-
gungsverhältnisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermit-
teln. 

Dafür werden Arbeitgeber in der Region gesucht, die entspre-
chende Stellenangebote unterbreiten bzw. der bewerberorien-
tierten Vermittlung offen gegenüberstehen und damit auch lang-
zeitarbeitslosen Bewerbern den beruflichen Wiedereinstieg
ermöglichen. Dass es funktionieren kann, beweisen zwischen-
zeitlich bereits fünf erfolgreiche Vermittlungen. 

Bei Abschluss eines unbefristeten oder mindestens 24 Monate
befristeten SV-pflichtigen Arbeitsverhältnisses sind für Arbeitge-
ber Lohnkostenzuschüsse bis zu 75% möglich. Teilnehmerseitig
können Langzeitarbeitslose im Leistungsbezug des Jobcenters
gefördert werden, die seit mindestens 2 Jahren ohne Unterbre-
chung arbeitslos sind, das 35. Lebensjahr vollendet haben und
über keinen oder keinen verwertbaren Berufsabschluss verfügen.

Im Wiedereingliederungsprozess werden die Teilnehmer/-innen
durch Coaches intensiv unterstützt, um das Beschäftigungsver-
hältnis zu stabilisieren, die Leistungsfähigkeit sukzessive zu stei-
gern und individuelle Hilfestellung bei eventuellen Problemen zu
geben.  Darüber hinaus können bei Bedarf vor oder während der
Beschäftigungsphase einfache Qualifizierungen durchgeführt
und gefördert werden.

Weitere Informationen zum Programminhalt und detaillierten
Förderkonditionen erhalten Sie über unsere Betriebsakquisiteure
oder im Internet unter www.kreis-meissen.de/jobcenter. 

Kontakt: Landratsamt Meißen | JOBCENTER
Loosestraße 17/19, 01662 Meißen

Frau Bininda (Telefon: 03521/725-4671) 
oder Herr Müller (Telefon: 03521/725-4672) 

Das „Programm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit“ wird
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den
Europäischen Sozialfonds gefördert.

Wir sagen von Herzen

Dankeschön
für die lieben Glückwünsche, Blumen, 
Präsente und Geldgeschenke anlässlich

unserer

Goldenen Hochzeit
Besonderen Dank richten wir an unsere

Kinder, Verwandten, Nachbarn, Freunde,
Bekannten und der Gaststätte Zschauitz

Erika und Waldemar Lemm
Buschhaus im August 2015

Nächste Blutspende

Eine Gelegenheit zur nächsten Blutspende besteht am Frei-
tag, dem 16.10.2015 in Priestewitz, Schule für Erziehungs-
hilfe, Strießener Str. 3, von 15:00 - 19:00 Uhr.
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HERZLICHE GLüCKWüNSCHE ZUM GEBURtStAG!

Geburtstage Oktober 2015

Irmgard Nietzold 15.10. zum 91. * Baßlitz
Wilfried Jenzig 16.10. zum 75. * Böhla Bahnhof
Christian Uhlmann 18.10. zum 82. * Gävernitz
Sieghard Hänschen 21.10. zum 84. * Nauleis
Gerhard Liebezeit 23.10. zum 77. * Baselitz
Fred Weber 23.10. zum 75. * Priestewitz
Helga Pfeifer 24.10. zum 79. * Medessen
Dr. Peter Lubotzki 26.10. zum 72. * Strießen
Heinz Bruntsch 27.10. zum 85. * Blattersleben
Gisela Wilzki 27.10. zum 76. * Kmehlen
Ruth Rothe 28.10. zum 84. * Lenz
Otto Schmeidl 28.10. zum 76. * Stauda
Edith Böhme 30.10. zum 80. * Baselitz
Hannelore Seifert 30.10. zum 78. * Böhla

Geburtstage November 2015

Monika Weber 01.11. zum 74. * Priestewitz
Waltraud Hähne 03.11. zum 74. * Gävernitz
Renate Skeide 03.11. zum 73. * Nauleis
Wolfgang Wanke 04.11. zum 73. * Zottewitz
Inge Grübler 05.11. zum 84. * Baßlitz
Gudrun Uebigau 05.11. zum 75. * Böhla
Brigitte Gottschalk 07.11. zum 82. * Lenz
Erhard Hofmann 09.11. zum 81. * Zottewitz
Karl Böttger 10.11. zum 83. * Altleis
Edith Liebezeit 11.11. zum 80. * Baselitz
Horst Eilmes 12.11. zum 72. * Priestewitz
Dieter Böde 13.11. zum 75. * Priestewitz
Christa Friedrich 14.11. zum 86. * Stauda
Ursula Prodehl 14.11. zum 85. * Strießen

Die Bürgermeisterin und die Gemeindeverwaltung gratulieren auf diesem Wege recht herzlich allen Bürgern, die in den 
nächsten Tagen ihren Geburtstag feiern. Besonders möchten sie folgenden Jubilaren Glück und Gesundheit wünschen:

Kindergartenzeit adé –
Jetzt lernen wir das ABC! 

Für die vielen lieben Glückwünsche, schönen Geschenke und süßen 
Überraschungen anlässlich unseres Schulanfanges möchten wir uns

auch im Namen unserer Eltern ganz herzlich bei allen, die sich mit uns 
gefreut haben und in Gedanken bei uns waren, bedanken.

Die ABC-Schützen der Kindertagesstätte “Regenbogen” Baselitz:
Selina Schnee Maximilian Börner Hugo Dürichen
Luisa Rößler Philipp Kunze Raphael Georg
Gustav Zehme Stanley Hofmann

Gävernitz, Stauda, Lenz, Zschauitz, Döschütz, Zottewitz  im August 2015

Zahnarztpraxis Dipl.-Stomat. Petra Kümmel

Die Zahnarztpraxis
bleibt in der Zeit vom

19. bis 23. Oktober 2015 
g e s c h l o s s e n.

Die Vertretung entnehmen Sie bitte dem
aktuellen Aushang und/oder dem Anrufbeantworter. 

Praxisteam um Zahnärztin Petra Kümmel

Achtung Grundstückseigentümer
von landwirtschaftlichen Flächen!

Landwirtschaftsbetrieb sucht
Grundstücke zur Pachtung oder Kauf

in der Gemeinde Priestewitz

RRS Landwirtschaftsbetrieb GbR
Riemsdorf, Herr Weinhold

Tel. 03521/457217, 0177/4 572170
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Kirchliche Veranstaltungen
Gottesdienste Lenz – Wantewitz
04.10. 10.00 Uhr Gottesdienst in Wantewitz
11.10. 10.00 Uhr Gottesdienst in mit Abendmahl in Lenz
18.10. 8.30 Uhr Gottesdienst in Wantewitz
25.10. 8.30 Uhr Gottesdienst in Lenz 

Gottesdienste Skassa – Strießen
11.10. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Konfirmanden in  Skassa
18.10. 10.00 Uhr Lesegottesdienst in Strießen
25.10. 14.00 Uhr Jubelkonfirmation in Strießen
31.10. 10.00 Uhr Kirchspielgottesdienst zum Reformationstag mit

anschließendem Kaffeetrinken in Skassa

Gottesdienste Diesbar-Seußlitz
04.10. 14.00 Uhr Gottesdienst zum Federweißerfest 

auf dem Schlosshof in Seußlitz
11.10. 8.30 Uhr Gottesdienst in Merschwitz
18.10. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Seußlitz
25.10. 10.00 Uhr Gottesdienst in Merschwitz 

Bestattung und Freier Redner
Hans-Georg Ziermann

fachgeprüft mit Erfahrung

01561 Lenz · Dresdner Straße 6
Telefon: Tag & Nacht 035249-71352

im Preis günstig – im Service hoch
www.ziermann-bestattungen.de

Fußball – SV Traktor Priestewitz
Fr. 02.10. 18:30 Alte Herren   Priestewitz - FSV Wacker Zehren
Sa. 03.10. 13:30 Priestewitz 2.- TSV Merschwitz 1912
So. 04.10. 14:00 SV Wildenhain - Priestewitz

10:30 B-Junioren SpG PW/MW - SpG Lamp./Eb./Kalkr.
10:00 F-Junioren  Priestewitz - SpG Coswig

Fr. 09.10. 18:30 Alte HerrenPriestewitz - Grün-Weiß Großdittm.
Sa. 10.10. 09:00 F-Junioren Traktor Kalkreuth 2. - Priestewitz
So. 11.10. 15:00 Berbisdorfer SV - Priestewitz

13:00 Berbisdorfer SV 2. - Priestewitz 2.
11:00 B-Junioren TuS Weinböhla - SpG PW/MW

Fr. 16.10. 18:30 Alte Herren BSG Stahl Riesa - Priestewitz
Sa. 17.10. 15:00 Priestewitz - SV Röderau-Bobersen

13:00 Priestewitz 2. - Lommatzscher SV 2.
So. 18.10. 10:00 F-Junioren Priestewitz - Traktor Kalkreuth
Fr. 23.10. 18:30 Alte Herren Priestewitz - TSV Merschwitz 1912
So. 25.10. 15:00 BSG Stahl Riesa 2. - Priestewitz
Sa. 31.10. 14:00 Priestewitz - SV Lampertswalde

12:00 Priestewitz 2.- FSV Wacker Zehren
14:00 B-Junioren SpG Lamp./Eb./Kalkr. - SpG PW/MW

SV Traktor Baßlitz
So. 11.10. 13:00 LSV Barnitz II - Traktor Baßlitz
So. 25.10. 10:30 Traktor Baßlitz - SPG Seerhausen/Hirschstein
So. 31.10. 14:00 TSV Merschwitz - Traktor Baßlitz
So. 08.11. 10:30 Traktor Baßlitz - SG Miltiz

Bauland in Kmehlen zu verkaufen von privat
vollerschlossenes Grundstück, 592 m² 

Informationen: Tel. 0170/9928709

Liebe Seniorinnen und Senioren
wir laden Euch recht herzlich ein: 

am Dienstag, den 27.10.2015 zur 
Fahrt nach Freiberg mit Mittagessen, 

Führung mit Orgelvorspiel 
im Freiberger Dom, Brauhausführung mit 
Bierverkostung in der Freiberger Brauerei.

Preis: 51,- € 
Abfahrt: 10.00 Uhr Baßlitz, 10.30 Uhr Nauleis

Bitte bis zum 23.10.2015 bezahlen. 

Seniorenverein Baßlitz e.V.

Die Gemeinde Priestewitz 
vermietet, verpachtet bzw. verkauft 
nachfolgende Objekte:
KOMMUNALE WOHNUNGEN (Vermietung)

SONST. GRÜNFLÄCHEN (Verpachtung) 

Bei Anfragen wenden Sie sich bitte an die Gemeindever-
waltung Priestewitz, Staudaer Straße 1, Zim. 203, 
Frau Maron (Tel./Fax: 03522/5114-20/5114-14, 
Email: gemeinde@priestewitz.de

Neue Gartenfreunde gesucht!
In unserer Gartenanlage sind Kleingärten zu vergeben.

Interessenten melden sich bitte bei Frau Meinel, 
01561 Priestewitz, Kottewitzer Straße 1

Tel. 03522/507858


